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Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wählt die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und deren

Stellvertretungen wie folgt:

1. auf Vorschlag der Fraktionen des Kreistages sechs Mitglieder des Kreistages (drei

Fünftel des Anteils der Stimmen des Jugendhilfeausschusses) oder von ihm

gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind (Anlage 1)

2. auf Vorschlag der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vier Mitglieder (zwei

Fünftel des Anteils der Stimmen) der im Bereich des örtlichen Trägers der

öffentlichen Jugendhilfe wirkenden und anerkannten Träger der Jugendhilfe

(Anlage 2)
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Sachverhalt (Begründung):

§ 4 Absatz 1 der Jugendamtssatzung bestimmt, dass dem Jugendhilfeausschuss 10 stimm-

berechtigte Mitglieder angehören. § 4 Absatz 2 a) und b) der Satzung legt die im Beschluss-

vorschlag genannten Stimmenanteile fest.

Der Kreistag hat demgemäß die stimmberechtigten Mitglieder und für jedes Mitglied eine

Vertretung zu wählen.

Anlage 1 beinhaltet die Vorschläge der Kreistagsfraktionen (6 Mitglieder und deren

Vertretungen).

Anlage 2 umfasst alle Vorschläge der im Bereich des öffentlichen Trägers wirkenden und

anerkannten Träger der freien Jugendhilfe (4 Mitglieder und deren Vertretungen).

Anlagen:

Anlage 1- Vorschläge der Kreistagsfraktionen

Anlage 2- Vorschläge der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)


